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§ 3 Oö. GVKG 2002
 Oö. GVKG 2002 - Oö. Grundverkehrskommissionen-Gebührenverordnung 2002

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

§ 3

Ersätze

 

(1) Der den Vorsitzenden der Grundverkehrskommissionen gebührende Ersatz der notwendigen Reise(fahrt)auslagen

und Aufenthaltskosten bestimmt sich nach den jeweiligen Vorschriften, die für sie auf Grund ihrer Stellung im

ö entlichen Dienst anzuwenden sind. Der Sitz der Grundverkehrskommission gilt nur dann als Dienstort, wenn der

Vorsitzende seinen Dienstort im ö entlichen Dienst am Sitz der Grundverkehrskommission hat. Bei Benützung eines

Privatkraftwagens haben sie Anspruch auf das Kilometergeld, dessen Höhe sich nach der Oö. Landes-

Reisegebührenvorschrift bemisst.

 

(2) Die Höhe des Ersatzes der notwendigen Reise(fahrt)auslagen (Reisekostenvergütung) für die übrigen Mitglieder der

Grundverkehrskommissionen richtet sich nach der Oö. Landes-Reisegebührenvorschrift; bei Benützung eines

Privatkraftwagens haben sie Anspruch auf das Kilometergeld.
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